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R E C H T S G R U N D L A G E N

Die Aufstellung des Bebauungsplanes (im Verfahren nach § 13b BauGB) wurde am 13.07.2022 in 
öffentlicher Sitzung des Stadtrates beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.08.2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Stadtrat hat am 05.04.2023 den Entwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom 01.03.2023 inkl. 
Begründung gebilligt und seine öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange beschlossen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Planauslage wurde am 05.05.2023 amtlich 
bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplaneshat in der Zeit vom 15.05.2023 bis einschließlich 16.06.2023 
bei der Stadtverwaltung ausgelegen und wurde im gleichen Zeitraum im Landesportal 
Bauleitplanung online zugängig gemacht.
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden wurden im Rahmen der Beteiligung mit 
Schreiben vom 15.05.2023 gebeten, ihre Stellungnahme zum Planentwurf und zur Begründung 
abzugeben.

Die Verfahrensänderung zur Aufstellung des Bebauungsplanes (im Regelverfahren) wurde am 
18.10.2023 in öffentlicher Sitzung des Stadtrates beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 03.11.2023 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Stadtrat hat am 18.10.2023 den Vorentwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom 01.03.2023 
inkl. Begründung gebilligt und seine öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange beschlossen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Planauslage wurde am 19.12.2023 amtlich 
bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. vom 01.03.2023 hat in der Zeit vom 19.12.2023 bis 
einschließlich 19.01.2024 bei der Stadtverwaltung ausgelegen und wurde im gleichen Zeitraum 
im Landesportal Bauleitplanung online zugängig gemacht.
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden wurden im Rahmen der Beteiligung mit 
Schreiben vom 19.12.2023 gebeten, ihre Stellungnahme zum Planentwurf und zur Begründung 
abzugeben.

Der Stadtrat hat am ___.___.2024 den erarbeiteten Entwurf des Bebauungs- planes i. d. F. vom 
26.04.2024 inkl. Begründung gebilligt und seine öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Planauslage wurde am ___.___.2024 amtlich 
bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. vom 26.04.2024 hat in der Zeit vom ___.___.2024 bis 
einschließlich ___.___.2024 bei der Stadtverwaltung ausgelegen und wurde im gleichen 
Zeitraum im Landesportal Bauleitplanung online zugängig gemacht.
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden wurden im Rahmen der Beteiligung mit 
Schreiben vom ___.___.2024 gebeten, ihre Stellungnahme zum Planentwurf und zur Begründung 
abzugeben.

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise und  sowie die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 
___.___2024 abgewogen.

Das Ergebnis der Behandlung der vorgetragenen Anregungen und abgegebenen Stellungnahmen 
wurde den Bürgern, Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und den 
Nachbarkommunen mit Schreiben vom ___.___.2024 mitgeteilt.

Der Bebauungsplan i.d.F. vom ___.___.2024, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teile B), wurde am ___.___.2024 durch den Stadtrat als Satzung beschlossen. Die 
Begründung wurde gebilligt.

Pegau, den ___.___.2024 F. Rösel 
               (Bürgermeister)

Der Bebauungsplan i.d.F. vom ___.___2024, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Pegau, den ___.___.2024 F. Rösel 
               (Bürgermeister)

Die Satzung i.d.F. vom ___.___.2024 sowie die Stelle, bei der die Satzung während der üblichen 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft erhalten 
kann, sind am ___.___.2024 im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekanntgemacht worden. Der 
in Kraft getretene Bebbauungsplan ist ebenfalls in das Zentrale Landesportal Bauleitplanung 
eingestellt worden und dort für jedermann einsehbar.
In der Bekanntmachung ist auf die Vorraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen für Vermögensnachteile 
durch diesen Bebauungs- plan (§§ 39 - 42 und 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am ___.___.2024 in Kraft getreten.
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Nachrichtliche Übernahmen

Landschaftsschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich mit dem nördlichen Teilbereich im Landschafts- 
schutzgebiet „Elsteraue“ (Nr. I 40; Verordnung des Landratsamtes Leipziger Land 
vom 17.12.1997). Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine 
Ausgliederung des Teilbereiches aus dem LSG erforderlich.

Überschwemmungsgefährdetes Gebiet

Das Plangebiet befindet sich komplett im überschwemmungsgefährdeten Gebiet 
gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 2 SächsWG i.V.m. § 76 Abs. 1 WHG. Dieses wurde gemäß      
§ 75 Abs. 4 SächsWG als überschwemmungsgefährdetes Gebiet der Weißen Elster 
im Amtsblatt Landkreis Leipzig Nr. 3/2022, vom 31. März 2022 öffentlich bekannt 
gemacht.
Auf Grundlage § 75 Abs. 6 SächsWG dürfen in überschwemmungsgefährdeten 
Gebieten nach Absatz 1 Nr. 2, die nach Absatz 4 öffentlich bekannt gemacht 
worden sind, zum Schutz vor einem Hochwasserereignis, wie es statistisch einmal 
in 100 Jahren zu erwarten ist,
1. neue Baugebiete nur zur Abrundung bestehender Gebiete ausgewiesen werden 
und
2. bauliche Anlagen, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, nur er- 
richtet oder erweitert werden, wenn sie hochwasserangepasst ausgeführt werden.

Hinweise

Denkmalschutz und Archäologie

Denkmalschutz: Nach Auskunft der unteren Denkmalschutzbehörde werden keine 
zu vertretenden denkmalpflegerischen Belange nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
berührt.

Archäologie: In der unmittelbaren Umgebung zum Vorhabenbereich befindet sich 
eine archäologisch vielschichtig geprägte Kulturlandschaft von außerordentlich 
hoher archäologischer Relevanz. Diese, wie auch die noch unbekannt im Boden 
liegenden archäologischen Befunde, sind geschützte Kulturdenkmale im Sinne von 
§ 2 SächsDSchG.
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten - 
dies betrifft auch Einzelbaugesuche - müssen im von Bautätigkeit betroffenen Areal 
durch das Landesamt für Archäologie im gesamten Gebiet des B-Plans (d.h. 
unabhängig von der räumlichen Disposition der Erschließungsstraßen, Baufelder, 
etc.) archäologische Grabungen mit ausreichendem zeitlichen Verlauf zu den 
geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden.
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu doku- 
mentieren.
Der künftige Bau- oder Erschließungsträger wird im Rahmen des Zumutbaren an 
den notwendigen Kosten im gesamten Gebiet des B-Planes beteiligt (§ 14 Abs. 3 
SächsDschG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das 
Vorgehen werden in einer zwischen Bauherren und Landesamt für Archäologie 
abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verbindlich festgehalten.

Immissionsschutz

Wärmepumpen: Bei Verwendung von Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Beheizung 
der Wohnhäuser soll der „LAI - Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen 
Lärm bei stationären Geräten", Stand: 28.08.2013, aktualisiert durch Beschluss der 
139. LAI-Sitzung vom 24.03.2020, aus Gründen des Nachbarschaftsschutzes 
angewandt werden.

Feuerungsanlagen: Durch Feuerungsanlagen (insbesondere für feste Brennstoffe) 
kann es in der Umgebung zu Belästigungen durch Rauchgas kommen. Aufgrund 
dessen wird auf die Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
- 1. BlmSchV, in der geltenden Fassung vom 26.01.2010, zuletzt geändert durch Art. 
1 der Verordnung vom 13.10.2021) - insbesondere auf die Ableitbedingungen des S 
19 der 1. BlmSchV - hingewiesen.

Solarkollektoren: Durch Solarkollektoren kann es zu schädlichen Umwelt- 
einwirkungen (Blendungen) im Sinne des BImSchG kommen. Um diese zu möglichst 
zu vermeiden, wird auf folgenden Minderungsmaßnahmen hingewiesen: matte 
Oberflächen der Module, veränderter Neigungswinkel der Module, Vergrößerung 
des Abstands der Solarmodule zur umliegenden Bebauung.

Radonschutz

Das Plangebiet befindet sich:
• in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen keine 

Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor,
• außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes und […] in einer als 

unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittlichen Radonaktivitäts- 
konzentration in der Bodenluft charakterisierten geologischen Einheit.

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen 
zum Feuchteschutz eingehalten werden.
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen 
oder Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen 
Verminderung der Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen 
zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich 
und zumutbar sind.

Insektenschutz

Bei der Errichtung oder einer wesentlichen Änderung von Straßen und Wegen 
sowie der Außenbeleuchtung baulicher Anlagen und Grundstücke sind im Rahmen 
der Planung folgende Hinweise (Aufzählung nicht abschließend) zu beachten:

• Einsatz von insektenschonenden Leuchtmitteln (Verwendung von 
warmweißen LED (< 3.000 Kelvin) mit nur geringem kurzwelligem Strahlungs- 
anteil)

• Vermeidung unnötiger Lichtemissionen (seitliche Abstrahlung) durch 
Verwendung von Lampengehäusen mit Richtcharakteristik und direkt- 
strahlende Leuchten in Verbindung mit möglichst niedriger Anbringung 
(präzise Lichtlenkung)

• Einsatz vollständig abgeschlossener Lampengehäuse gegen das Eindringen 
von Insekten

• Verwendung von Gehäusen, deren Oberflächen nicht heißer als 60°C werden
• Einbau von Dämmerungsschaltern / Präsenzabhängige Steuerung

Grünordnung

Grenzabstände für Bäume und Sträucher: Bei allen Gehölzpflanzungen sind die im 
Sächsischen Nachbarrechtsgesetz (SächsNRG) festgelegten Grenzabstände für 
Bäume und Sträucher einzuhalten, sofern zwischen den Nachbarn keine 
abweichende Vereinbarung (nach § 3 SächsNRG) getroffen wurde.
Abstände gemäß § 9 SächsNRG: Pflanzungen innerhalb von Ortschaften müssen 
mind. 0,5 m und bei Gehölzen mit einer Höhe von über 2 m mind. 2 m entfernt von 
der Grundstücksgrenze erfolgen.

Bodenschutz: Bodenmaterial, welches bei Baumaßnahmen anfällt, ist gemäß          
§ 7 Abs. 2 KrWG zu verwerten. Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung.
Ergeben sich im Rahmen der weiteren Planung, Bauvorbereitung und -ausführung 
Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen i. S. des § 2 Abs. 3 und 6 BBodSchG 
(z.B. altlastenrelevante Sachverhalte, organoleptische Auffälligkeiten oder neu 
entstandene schädliche Bodenveränderungen) besteht für den Verursacher, den 
Grundstückseigentümer oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt sowie weitere 
Verpflichtete gemäß BBodSchG und SächsKrWBodSchG die Pflicht, dies der für die 
Überwachung zuständigen Behörde, hier der Landkreis Leipzig als untere Abfall- 
und Bodenschutzbehörde, unverzüglich anzuzeigen.
Vor Fortsetzung der Bauarbeiten ist mit dieser eine Abstimmung durchzuführen, 
hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung oder zur Durchführung 
von Unter- suchungen, die evtl. erforderlich sind um festzustellen, ob eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt.

Erhalt und Pflege der Pflanzung: Sämtliche Pflanzungen sind vom Grundstücks- 
eigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Alle 
ausgefallenen Gehölze sind, insoweit es die Standortverhältnisse zulassen, auf 
Kosten des Grundstückseigentümers zu ersetzen.

Roden und Zurückschneiden von Gehölzen: Das Abschneiden oder das auf den 
Stock setzen von Bäumen außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzter Flächen und Sträuchern, haben gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG 
im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar zu erfolgen.
Abweichungen von dieser Regelung erfordert einen Antrag auf Befreiung nach § 67
BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde.
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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 - 21a BauNVO)

max. Anzahl Vollgeschosse

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweiseo

II

Baugrenze

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche mit Angabe der Zweckbestimmung

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25, § 9 Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksbegrenzung mit Flurstücksnummer80/2

Bestandsbebauung mit Hausnummer
67

Parzellierungsvorschlag; Abgrenzung mit Angabe
der Grundstücksnummer und Grundstücksgröße

GS 01
921 m²

Bemaßung (in m)
15,0

Nutzungsschablone

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

GrundflächenzahlGRZ 0,5
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Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gemäß § 4 BauNVO ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Zulässig sind Wohngebäude sowie der Versorgung des Gebiets dienende Läden und 
nicht störende Handwerksbetriebe.

Weitere Nutzungen nach
• § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO (der Versorgung des Gebiets dienende 

Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke) sowie nach

• § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen)

sind nicht zulässig.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl: Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die 
Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,5 festgesetzt. Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 
19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist nicht zulässig.

Geschossigkeit: Die maximale Anzahl der Geschosse ist im gesamten Geltungs- 
bereich des Bebauungsplanes auf zwei (II) Vollgeschosse begrenzt.
Im Geltungsbereich ist der Bau von Geschossen unterhalb der Geländeoberfläche 
(Kellergeschosse) unzulässig. Die Oberfläche des Fertigfußbodens des unteren 
Geschosses einer baulichen Anlage muss gleich oder größer der unmittelbar 
angrenzenden vorhandenen Geländeoberfläche sein (OF FFB >/= OFG).

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Als Bauweise ist gemäß § 22 BauNVO eine offene Bauweise festgesetzt. Zulässig 
sind Einzel- und Doppelhäuser.

Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Überdachte Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zu errichten.
Der Mindestabstand von Garagen und überdachten Stellplätzen zum äußeren Rand 
der Verkehrsfläche beträgt 5,0 m.
Nichtüberdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks- 
fläche zulässig.

Weitere Nebenanlagen (z.B. Gartenlaube, Schwimmbecken, Gewächshaus) sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche "Nutzgarten": Die private Grünfläche ist als Gartenfläche 
anzulegen, zu bewirtschaften und zu erhalten. Bauliche Anlagen sind als Ergänzung 
zulässig, sofern deren Gesamtüberbauung 10 m² nicht übersteigt.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahme M1 - Versiegelungsbeschränkung: Stellplätze, Wege, Zufahrten und 
sonstige Plätze in den Baugebieten WA sind nur mit wasserdurchlässigen 
Materialien (Pflaster, wassergebundene Decken, Ökopflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen u.ä.) herzustellen, sofern keine anderen gesetzlichen Regelungen 
entgegenstehen.

Maßnahme M2 - Verbot von Schottergärten: In den Baugebieten WA sind mit 
Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen 
bedeckte Flächen (Schottergärten), auf denen Gräser und Kräuter einen flächigen 
Deckungsgrad von weniger als 70 % erreichen, unzulässig.
Ausgenommen sind Flächen im Traufbereich der Gebäude bis maximal 0,5 m 
Breite.

Maßnahme M3 - Vermeidung von Vogelschlag: Zur Vermeidung von Vogelschlag 
sind für ungeteilte Glasflächen ab einer Größe von 3 m² flächig strukturierte, 
mattierte oder eingefärbte Gläser mit niedrigem Außenreflexionsgrad zu 
verwenden. Alternativ sind auf der gesamten Glasfläche, kleinteilige sichtbare 
Folien aufzubringen oder die Glasfläche ist mit einer Rankgitterbegrünung zu 
kombinieren.

Maßnahme M4 - Extensivgrünland: Die Fläche für Landwirtschaft ist, außerhalb 
von Gehölzpflanzungen und auf der mit M 4 gekennzeichneten Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, 
als artenreiches Extensivgrünland zu entwickeln. Dazu ist wie folgt vorzugehen:
Das Grünland ist

1. tief zu mähen
2. 10 % der Fläche (ca. 410 m²) sind flächig oder streifenförmig durch Fräsen 

gründlich zu lockern und
3. mit einer arten- und wildkrautreichen (Wildkrautanteil mindestens 80 %) 

sowie standortheimischen Saatgutmischung gebietseigener Herkunft 
anzusäen.

Anschließend ist das Grünland insgesamt als Extensivgrünland zu entwickeln.
Innerhalb der Fläche M 4 sind Flächenbefestigungen jeglicher Art und eine Nutzung 
als Lager- oder Abstellfläche sowie Zaunanlagen, welche nicht dem Einkoppeln von 
Weidevieh oder der unmittelbaren Umzäunung von Anpflanzungen dienen, 
unzulässig.

Bewirtschaftung des Niederschlagswassers: Das auf den privaten Grundstücken 
und Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ist standortgleich durch 
Speicherung und Nutzung, Versickerung und/oder Verdunstung zu bewirtschaften.

Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige Anpflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Maßnahme M5 - Begrünung: Je angefangene 250 m² Baugrundstücksfläche ist 
mindestens ein mittel- oder großkroniger Laubbaum (Stammumfang mindestens 14
- 16 cm) oder ein halb- oder hochstämmiger Obstbaum (Stammumfang mindestens 
6 - 8 cm) zu pflanzen.

Maßnahme M6 - Begrünung: Auf der privaten Grünfläche mit der Zweck- 
bestimmung „Nutzgarten“ sind mindestens 4 halb- oder hochstämmige Obstbäume 
(Stammumfang mindestens 6 - 8 cm) zu pflanzen. Abgänge sind zu ersetzen.
Vorhandene Gehölze, welche die vorbenannten Anforderungen erfüllen, sind 
anzurechnen.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 SächsBO)

Dach- und Fassadengestaltung, Einfriedungen

Dachgestaltung: Zulässig sind Sattel- und Walmdächer mit einer 
Mindestdachneigung von 20°. Ausgenommen sind Garagen, Carports und 
Nebenanlagen.

Fassadengestaltung: Die Verkleidung der Außenwände mit glänzenden Materialien 
oder Materialimitaten ist nicht zulässig.

Einfriedungen: Entlang der Verkehrsflächen sind Einfriedungen mit einer max. 
Höhe von 1,50 m bezogen auf das Niveau der grundstücksrelevanten 
erschließenden Verkehrsfläche zulässig. Blickdichte Zäune und Mauern sind 
entlang der Verkehrsflächen unzulässig.

Fahrzeugstellplätze

Anzahl Stellplätze: Auf jedem Grundstück sind je Wohneinheit mindestens zwei 
Fahrzeugstellplätze oder Garagen zu errichten. Zufahrten zu Stellplätzen oder 
Garagen auf dem Privatgrundstück mit einer Länge von mindestens 5,0 m dürfen 
als Stellplatz angerechnet werden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

G. Hannß, Dipl.-Ing. (FH) für Bauwesen
F. Speer, M. Sc. Geographie

Bebauungsplan
Wohngebiet "Altsiedlung Wiederau", OT Wiederau

 Format: 1160 mm x 841 mm

S t a d t p l a n u n g
Regionalentwicklung
Landschaftsökologie

PLA.NET
P l ane rNe t zwerk

GRZ 0,5

II o

WA

Sonstige Planzeichen

Darstellungen ohne Normcharakter

W I E D E R A U
(Stadt Pegau, Lkr. Leipzig) Flurbezeichnung

Verkehrsflächen außerhalb des Geltungsbereiches
(asphaltierte oder unbefestigte Flächen)

Wasserfläche / Gewässer
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Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen (GeoSN); Auszug aus dem Amtlichen Liegen-
schaftskatasterinformationssystem (ALKIS); 05/2022
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Grundflächenzahl

Geschossigkeit Bauweise

Baugebiet

Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Natur-
schutzrechtes; hier: Landschaftsschutzgebiet,
Geltungsbereich LSG "Elsteraue" (im Bestand)

ED

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

-

-

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind;
hier: Lage im überschwemmungsgefährdeten Gebiet

125,4 Höhe über NN in m (System DHHN2016)
Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN); 02/2022

4.5.5

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7

4.7.1

4.7.2

Fertigstellung der Grünflächen und Ersatzpflanzungen: Der Termin der 
Fertigstellung der Bepflanzung kann mit einer Nebenbestimmung in der 
Baugenehmigung oder durch die Gemeinde gemäß § 178 BauGB (Pflanzgebot) 
geregelt werden.

Artenschutz

Artenschutzrechtliche Vorgabe 1 (V 1): Bei einer Änderung der Flächennutzung 
oder der Lebensraumausstattung, insbesondere bei einem erheblich verzögerten 
Baubeginn (5 Jahre nach Erstellung der Darlegung der Umweltbelange), ist im 
Vorfeld einer Bebauung eine erneute Bestandskontrolle erforderlich. Eine 
veränderte Lebensraumausstattung ist beispielsweise insbesondere dann gegeben, 
wenn die Wiesen- und Brachflächen einer ungestörten Sukzession überlassen 
werden.

Artenschutzrechtliche Vorgabe 2 (V 2): Eine Baufeldfreimachung muss außerhalb 
der Brutzeit, welche von Anfang April bis Anfang August dauert, erfolgen. D.h. 
außerhalb der Brutzeit müssen die potentiell zur Brutzeit nutzbaren Strukturen 
(v.a. krautige Vegetation) entfernt werden.
Können die Beschränkungen zur Bauzeit nicht eingehalten werden, ist alternativ V 
3 durchzuführen.
Wird die Fläche landwirtschaftlich (Wiesenmahd) genutzt, ist es auch möglich, 
unmittelbar nach der Mahd mit dem Bau zu beginnen (auch wenn die Brutzeit dann 
noch nicht zu Ende ist). Voraussetzung ist dann allerdings, dass die Mahd eindeutig 
aufgrund einer landwirtschaftlichen Nutzung erfolgte (Futtergewinnung) und nicht 
primär der Baufeldfreimachung diente.

Artenschutzrechtliche Vorgabe 3 (V 3) (alternativ zu V 2): Zeitnah zur Baufeld- 
freimachung, ist eine Begehung zur Feststellung des Brutvogelvorkommens 
innerhalb des entsprechenden Bereiches notwendig.
Ist im Ergebnis der Untersuchungen festzustellen, dass das Schädigungs- bzw. 
Störungsverbot eintreten könnte, so ist zu prüfen ob:

• die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt
wird und

• ob die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt.

Ist dies der Fall, dann ist weder das Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG noch das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 
5 BNatSchG erfüllt und es kann innerhalb der Brutzeit gebaut werden.
Treten das Schädigungsverbot und / oder das Störungsverbot ein, sind die 
naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des 
Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen oder alternativ muss mit der 
Baufeldfreimachung bis zum Ende der Brutzeit gewartet werden.

Artenschutzrechtliche Vorgabe 4 (V 4): Zum Schutz der Wechselkröte ist die 
Baustelle innerhalb der Laichzeit (welche von Anfang April bis Mitte Juni dauert) 
einmal wöchentlich dahingehend zu überwachen, dass sich möglichst keine 
temporären Gewässer bilden. Ist dies nicht zu vermeiden und es haben sich doch 
Kleinstgewässer (Pfützen, wassergefüllte Fahrspuren etc.) gebildet, sind diese - 
insofern sie noch nicht besiedelt sind - zu verfüllen oder zu entwässern. Sollte doch 
Laich oder Kaulquappen / adulte Tiere aufgefunden werden, sind diese zu bergen 
und in ungefährdete und geeignete Kleinstgewässer der Umgebung umzusetzen. 
Alternativ ist das Gewässer bis zur abgeschlossenen Umwandlung der Larven zu 
Kröten von dem Baugeschehen auszugrenzen. Das Abwandern von Jungtieren in 
die Baustelle ist zu verhindern (Amphibienzäune). Jungtiere sind abzusammeln und 
in ungefährdete Randbereiche zu verbringen.

Artenschutzrechtliche Vorgabe 5 (V 5): Zum Schutz wandernder Tiere, 
insbesondere des Bibers, darf die Fläche für Landwirtschaft nicht eingezäunt 
werden (außer Tierkoppeln und Gehölzschutz).

Pflanzliste (zu den Festsetzungen 1.7.1. und 1.7.2:

Klargestellt wird: Halbstämme sind Obstbäume mit einem Kronenansatz von 100 
cm bis 160 cm. Hochstämme sind Obstbäume mit einem Kronenansatz von 
mindestens 160 cm bis 180 cm.

Auswahl besonders geeigneter Laubbaumarten für das Plangebiet:
Acer campestre - Feldahorn (mk)
Acer platanoides - Spitzahorn (gk)
Acer pseudoplatanus - Bergahorn (gk)
Betula pendula - Sandbirke (mk - gk)
Carpinus betulus - Hainbuche (mk - gk)
Fagus sylvatica - Gemeine Buche (gk)
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche (gk)
Populus tremula - Zitterpappel (mk - gk)
Prunus avium - Vogelkirsche (mk)
Pyrus pyraster - Wildbirne (mk)
Quercus petraea - Traubeneiche (gk)
Quercus robur - Stieleiche (gk)
Tilia cordata - Winterlinde (gk)
Ulmus minor - Feldulme (gk)

(Abkürzungen: mk - mittelkronig, gk - großkronig)
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Satzungsfassung sind die verschiedenen Ahornarten 
unterschiedlich stark durch die Rußrindenkrankheit gefährdet.

Besonders geeignete Obstsorten sind [Quelle: SMUL; 2003]:
Apfelsorten: Altländer Pfannkuchenapfel, Auralia, Bittenfelder, Blenheim, 
Bohnapfel, Brettacher, Carola, Coulon-Renette, Dülmener Rosenapfel, Finken- 
werder Herbstprinz, Fischer, Geflammter Kardinal, Glockenapfel, Grahams 
Jubiläumsapfel, Halberstädter Junfernapfel, Helios, Jakob, Kaiser Wilhelm, Krügers 
Dickstiel, Lunower, Maunzen, Melrose, Minister von Hammerstein, Piros, Prinz 
Albrecht von Preußen, Prinzenapfel, Reka, Relinda, Retina, Rheinischer Krummstiel, 
Riesenboiken, Rote Sternrenette, Roter Eiserapfel, Roter Gravensteiner, Schöner 
von Herrnhut, Schöner von Nordhausen, Winterrambour, Zabergäu-Renette
Birnensorten: Armida, Bunte Julibirne, Clairgeau, Eckehard, Gute Graue, Köstliche 
von Charneu, Lucius, Marianne, Paris, Pastorenbirne, Petersbirne, Phillipsbirne, 
Pitmaston, Poiteau, Thimo, Triumph von Vienne
Süßkirschen: Altenburger Melonenkirsche, Bianca, Büttners Rote Knorpel, 
Dönissens Gelbe, Drogans Gelbe Knorpel, Durone de Vignola, Fromms Herz, Kassins 
Frühe, Namara, Teickners Schwarze Herzkirsche, Türkine Namosa

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), 
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist.

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.06.2013 
(SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) 
geändert worden ist.
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Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN); 08/2023Quelle:Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft


